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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/021/2016  
 

Aktenzeichen 605.2 Datum: 20.09.2016 

Federführendes Amt Amt für Infrastruktur 

Amtsleiter/in Bernd Kippenhan Tel.: 07261 404-214 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 11.10.2016 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Beschaffung eines Mähfahrzeuges für den Baubetriebshof beim 
Amt für Infrastruktur 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschließt den Kauf eines Großflächenmä-
hers Schell SG 100 mit Kosten in Höhe von 119.000 €. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  119.000 € 

 
 
Sachverhalt: 
 
Nachdem der vorhandene Großflächenmäher Schell SG mit Baujahr 2010 reparatur-
anfällig wird, wurde schon 2015 mit der Überprüfung des Mähkonzeptes der städti-
schen Rasenflächen begonnen. Das Altgerät ist ein Geräteträger, der selbstständig 
auf der Straße von Einsatzort zu Einsatzort fährt. 
 
Da der Großflächenmäher insbesondere in der Sportplatzpflege eingesetzt wird und 
dort durch die Nutzung Terminvorgaben (Spielbetrieb) herrschen, wurde ein leis-
tungsfähiges System gesucht, dass neben dem Transport in die Ortsteile auch noch 
ein entsprechend hochwertiges Schnittbild und eine möglichst große Schnittbreite 
aufweist. Mehrere Vorführungstermine von Großflächenmähern wurden durchge-
führt. Die Überprüfung der Möglichkeit, einen reinen Mäher ohne Straßenzulassung 
anzuschaffen und diesen dann mit einem Fahrzeug mit Anhänger zu transportieren, 
wurde wieder verworfen, da die Rüstzeiten zu lange für die Fahrstrecken zwischen 
den Plätzen sind. Zudem ist mit Anschaffung eines Geräteträgers, Zugfahrzeug und 
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Anhänger am Ende keine Kostenersparnis zu erreichen. Nach Ende des Auswahl-
prozesses war der Geräteträger SG 100 der Firma Schell das optimale Produkt.  
 
Im Haushalt 2016 sind 140.000 € für die Anschaffung eines Großflächenmähers vor-
gesehen. Der bestellte Schell SG 100 kostet 119.000 €. Die Bestellung erfolgte vor-
ab, da das Angebot zeitlich befristet war und der Angebotspreis deutlich unter dem 
Kostenansatz liegt. 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Bernd Kippenhan  
Oberbürgermeister  Amtsleiter/in  
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